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Die Rechtsquellen des Römischen Reiches lassen sich in 5 Kategorien einteilen. Zumeist wirkten mehrere von ihnen nebeneinander, wobei sich die Bedeutsamkeit der einen Rechtsquelle stets zugunsten oder zuungunsten einer anderen veränderte (siehe auch anhängende Grafik).


Die Einteilung der Rechtsquellen geschieht folgendermaßen:





Volksrecht�
�
Senatus consulta�
�
Kaiserrecht�
�
Amtsrecht�
�
Juristenrecht�
�






Volksrecht (leges, plebiscita)





In Gaius´ Werk ”Institutiones”, einem ”Anfängerlehrbuch” der Rechtslehre, heißt es folgendermaßen:





”Lex est, quod populus iubet atque constituit.”


(”Gesetz ist, was das Volk gutheißt und beschließt.”)





Im Fall der leges lief dies so ab, daß das Gesamtvolk (Patrizier und Plebejer) als letzte Instanz der Gesetzgebung den Gesetzen, die der Magistrat vorschlug, entweder zustimmte oder diese ablehnte. 


Das Initiativrecht, ein Gesetz zu beantragen, lag also bei den Konsuln, die als Träger der allgemeinen Befehlsgewalt (imperium) die Volksversammlung (comitium) einberufen und ihren Gesetzesantrag (rogatio) einbringen konnten.


Die auf diese Weise nach und nach zustandegekommenen leges bildeten das geltende Recht, zu deren Hütung die pontifices (Priester) bestimmt waren.


Nachdem diese Gesetze lange Zeit sozusagen ”in der Luft hingen”, wurden sie schließlich auf Drängen des Volkes hin niedergeschrieben; dies war die Geburtsstunde des 12-Tafel-Gesetzes (s. Referat Gregor Broll), das zugleich die erste Rechtskodifikation (Sammlung und Niederschrift des bestehenden Rechts) im Römischen Reich darstellt. Seiner Funktion entsprechend wurde das 12-Tafel-Gesetz als ”fons omnis publici privatique iuris” (”Quelle allen öffentlichen und privaten Rechts”; Zitat von Livius) bezeichnet.


Weitgehend abgelöst wurden die leges durch die plebiscita (Plebiszite), die nicht von den Konsuln, sondern von den Volkstribunen beantragt und anschließend von der Volksversammlung (concilium plebis; setzte sich nur aus Plebejern zusammen) beschlossen wurden. Verbindlich für das gesamte Volk wurden sie im Zuge der lex Hortensia erst im Jahre 287 v. Chr.; vorher hatten sie lediglich den Stellenwert von Resolutionen (Beschlüsse). Als berühmtes Beispiel soll Augustus gelten, der seine Reformgesetze kraft seiner tribunicia potestas als Plebiszite verabschiedete.


Sowohl die leges als auch die plebiscita wurden stets nach ihren Antragstellern benannt.





Senatus consulta 





Obwohl dem Begriff nach lediglich eine Empfehlung des Senats, erlangten diese ”Ratschläge” in den letzten Jahrzehnten der Republik aufgrund des hohen Ansehens des Senats (auctoritas) Gesetzeskraft. 


In späterer Zeit jedoch schwand die Möglichkeit der Eigeninitiative des Senats aufgrund der starken Abhängigkeit vom Kaiser (nur dieser konnte einen senatus consultum beantragen; auch durfte ein solcher Antrag des princeps nicht abgelehnt werden).





Kaiserrecht (constitutiones principum)





Das Kaiserrecht trat zu Beginn des Prinzipats neben die übrigen Rechtsquellen, ohne diese jedoch auszuschalten. Erst im 2./3. Jhd. n. Chr. wurde die Gesetzeskraft der kaiserlichen Bestimmungen offen ausgesprochen; vorher hatten sie nur inoffiziell diesen Status. 


Es existierten 6 Arten von constitutiones principum:





edicta: öffentlich (ursprünglich mündlich) bekanntgegebener Erlass (z.B. constitutio Antoniniana von Kaiser Caracalla im Jahre 212 n. Chr.: römisches Bürgerrecht für alle freien Reichsbewohner)


mandata: Anweisungen an alle Beamten bei Dienstantritt


decreta: richterliche Entscheidungen auf Basis mündlicher Verhandlungen (( Rechtsprechung; wegen der hohen Autorität des Kaisers wurde auf diese Weise oft neues Recht begründet)


epistulae, rescripta (Beamtenreskripte): Antwort auf die Anfrage eines Beamten bezüglich des Vorgehens in einer bestimmten Sache (z.B. Briefwechsel zwischen Trajan und Plinius, ob die Christen verfolgt werden sollen)


subscriptiones (Privatreskripte): Rechtsbescheide für Privatleute, die sich mit Bitt- bzw. Beschwerdeschriften (preces) an den Kaiser gewendet hatten; Antwort des Kaisers wurde ausgehängt oder ging direkt an den Bittsteller zurück (( rescriptum); der Kaiser bzw. sein Sekretär (meist ein Jurist) beurteilte die Bittschrift vom Rechtsstandpunkt aus und gab so Rechtsauskunft.


interlocutiones de plano: informelle Anordnungen beim Bad in der Menge in Form von Antworten auf mündlich vorgetragene Beschwerden (laut einer Anekdote wurde auf diese Weise das Unterhaltsrecht erschaffen)





In Gestalt der edicta und epistulae/rescripta übernahm der Kaiser nach und nach jene gesetzgeberischen Funktionen, die vorher die Beamten (Erlassen von Edikten: ius edicendi) und die Juristen (Rechtsgutachten: ius respondendi) innegehabt hatten.








Amtsrecht (edictum perpetuum, ius honorarium)





Seit 367 v. Chr. lag die Rechtsprechung beim Prätor (vorher bei den Konsuln). Nachdem man erkannt hatte, daß das ius civile (Volksrecht) zu undifferenziert war und kaum für alle eventuell vorkommenden Fälle ausreichte, wurde es von den Prätoren durch das ius gentium (”internationales Verkehrsrecht”) ergänzt, das auf dem natürlichen Rechtsempfinden unter allen Menschen basiert und nicht erst durch einen Gesetzesbeschluß wirksam wird.


Dieses ius gentium regelte die Beziehung der in Rom lebenden Fremden untereinander und zu den römischen Bürgern und schuf die Grundlage für die spätere Ausbildung des Handels- und Vertragsrechts. Für die Fremdengerichtsbarkeit war der praetor peregrinus zuständig, der auf Grundlage des ius gentium Rechtssätze zu finden versuchte, so z.B. für die Worttreue (bona fides), Billigkeit (aequitas) und Arglist (dolus malus). 


Weiterhin hatten der Stadtprätor (praetor urbanus), die kurulischen Ädilen (zuständig für Marktstreitigkeiten) sowie die Provinzialstatthalter und deren Quästoren (zuständig für Rechtsprechung bzw. Marktangelegenheiten in der Provinz) aufgrund ihres ius edicendi gesetzgeberische Befugnisse in Form von Edikten (( edictum praetoris).


All diese Beamten machten zu Beginn eines Amtsjahres ihre Rechtsgrundsätze auf einem album (gekalkte Holztafel) bekannt. Die Amtsnachfolger übernahmen später Bewährtes und führten gegebenenfalls Ergänzungen und Änderungen durch (( edictum trala(ti)tium). So trat allmählich das von den Inhabern der Ehrenämter (honores) geschaffene ius honorarium (Amtsrecht) neben das ius civile.


Obwohl das Amtsrecht stets anpassungsfähig gegenüber der jeweiligen Situtation im Staat blieb, wurde doch der Hauptbestandteil von Prätor zu Prätor unverändert weitergegeben; 131 n.Chr. ließ Kaiser Hadrian dann schließlich die überlieferten Rechtssätze des Amtsrechts zusammenfassen und vom Senat absegnen (( edictum perpetuum). Damit war der Weiterentwicklung ein Ende gesetzt.





Juristenrecht (responsa prudentium)





Zunächst waren es die pontifices, die dem Kläger Rechtsauskunft (responsum) gaben und für die richtige Auslegung des Zwölf-Tafel-Gesetzes Sorge trugen.


Später fiel die Aufgabe der Rechtsberatung, Rechtsgutachtenerstellung und des Vertragsabschlußes (cavere) einem patronus (( Jurist) zu, der für seine Klienten zuständig war (( Klientelverhältnis; als Gegenleistung Wählerstimmen von den Klienten).


In der Kaiserzeit wurde die Gesetzgebung bald sehr unübersichtlich und war für den Laien nicht mehr überschaubar. Dies ermöglichte den Fachjuristen (iuris periti) einen enormen Aufstieg. So erhielten hervorragende Vertreter unter ihnen vom Kaiser das ius respondendi verliehen, das ihre Gutachten zu responsa prudentium und somit verbindlichen Beschlüssen machte.


Außerdem wurden einige Juristen von Augustus und seinen Nachfolgern in höchste kaiserliche Ämter berufen und an der Verwaltung des Reichs beteiligt. Darüberhinaus ließen sich auch die Prätoren bei ihren Schriftformeln und Edikten oft von Juristen beraten, die auf diese Weise ihren Einfluß verborgen ausübten.


Im 2. und 3. Jhd. n. Chr. erlebte die Rechtsliteratur auf Veranlassung einiger Kaiser einen enormen Aufschwung. Die Werke der herausragendsten Juristen (Scaevola, Rufus, Iulianus, Gaius, Papinianus, Paulus, Ulpianus ...) galten bis ins 19. Jhd. als Referenz der klassischen Rechtswissenschaft.








Kodifizierung des Rechts:


Im 5. Jhd. n. Chr. fand eine umfassende Kodifizierung des Rechts statt, d.h. die bestehende Rechtsliteratur wurde zusammengetragen und zu einem neuen Ganzen zusammengefasst. 


So entstanden 529 n. Chr. im Auftrag von Kaiser Justinian (527-565) folgende Werke:


”Codex Iustinianus”: Sammlung aller bisherigen Kaiserkonstitutionen


”Digesta” (lat.) bzw. ”Pan-dekten” (gr.): angeblich widerspruchsfreie Sammlung von Auszügen aus der gesamten Rechtsliteratur (eher für Gelehrte gedacht); ”befruchtete das juristische Denken der abendländischen Menschheit bis heute”


”Institutiones”: Elementarbuch für die Rechtsschulen, das das Werk von Gaius ersetzen sollte


”Novellae leges” bzw. ”Novellae constitutiones” : Nachtragsgesetze und Konstitutionen, die nach 535 erlassen wurden





Zusammen bilden die vier Teile das berühmte Gesetzeswerk des Kaisers Justinian, das 1583 den Titel Corpus iuris civilis erhielt.








Fazit


Das römische Recht entstand im irdisch-praktischen Bereich und spiegelt das historische Bewusstsein, die Berufung auf die mos maiorum, wider. Zusammenfassend schreibt Gaius:


”Das Recht des römischen Volkes besteht aus Gesetzen, Plebisziten (Volksrecht), Senatsbeschlüssen (Senatsrecht), kaiserlichen Bestimmungen (Kaiserrecht) und aus Juristengutachten (Juristenrecht).


Gesetz ist, was das Volk gutheißt und beschließt. Plebiszit ist, was die Plebs gutheißt und beschließt. Senatsbeschluss ist, was der Senat gutheißt und beschließt. Kaiserliche Bestimmung ist, was der Imperator durch Richterspruch, Kundmachung oder schriftlichen Bescheid gutheißt. Das ius edicendi haben d
